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Datum: 04.04.2025, 8.00 Uhr 
 
Ort: Brücke über die Seege, Restorf 
 

Teilnehmer: 
Herr Gallei Bürgermeister Gemeinde Höhbeck 
Herr Purwing stellv. Bürgermeister Gemeinde Höhbeck 
Herr Janzen Biosphärenreservatsverwaltung Nds. Elbtalaue 
Frau Hagemann Biosphärenreservatsverwaltung Nds. Elbtalaue 
Frau Schulz-Rohlfing Landkreis Lüchow-Dannenberg, UWB 
Herr Jacobs Landkreis Lüchow-Dannenberg, UWB  
Herr Dr. Kabus Landkreis Lüchow-Dannenberg, UNB 
Herr Ebeling Kreisverband der Wasser- und Bodenverbände 
Herr Benecke Ing.-Büro Rauchenberger GmbH 
Verteiler: (per E-Mail an nachstehende Adressen) 
Herr Gallei gemeinde@hoehbeck.de 
Herr Purwing gemeinde@hoehbeck.de 
Herr Janzen Dirk.Janzen@elbtalaue.niedersachsen.de 
Frau Hagemann Ulrike.Hagemann@elbtalaue.niedersachsen.de 
Herr Schulz-Rohlfing s.schulz-rohlfing@luechow-dannenberg.de 
Herr Jacobs t.jacobs@luechow-dannenberg.de 
Herr Dr. Kabus t.kabus@luechow-dannenberg.de 
Herr Ebeling s.ebeling@wabo-luechow.de 
Herr Benecke, Ing.-Büro Rauchenberger GmbH benecke@ibrauchenberger.de 
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Ersatzneubau der Brücke über die Seege bei Restorf  
Besprechungsprotokoll Nr. 2 
 

Besprechungsergebnis 
 
 Der Wirtschaftsweg in südlicher Verlängerung der Deichstraße Restorf wurde bisher mit einem 5-

feldrigen Brückenbauwerk im Deichvorland über die Seege geführt. Die bereits stark geschädigte 
Brücke wurde durch das Weihnachtshochwasser 2023 weitgehend zerstört. 

 
 Von der Gemeinde Höhbeck wurden im September 2024 Fördermittel für einen Ersatzneubau der 

Brücke bei der NBank beantragt. Für den Ersatzneubau ist eine 1-feldrige Stahlbetonbrücke mit 
einer lichten Weite von 14,00 m vorgesehen. Mit dieser Bauwerksgröße wird gewährleistet, dass 
der vorhandene Abflussquerschnitt im Brückenbereich erhalten bleibt. Über die Bewilligung des 
Förderantrages wurde noch nicht entschieden. 

 
 Im Hinblick auf die erheblichen Kosten des Ersatzneubaus unter Berücksichtigung des Umfangs 

der bisherigen und künftigen Nutzung durch den landwirtschaftlichen Verkehr soll eine kostengüns-
tigere Lösung gefunden werden. Folgende Punkte wurden hierzu besprochen. 

 
1. Ersatzneubau als Durchlass 
- Von Herrn Janzen wurde als Alternative zum Brückenneubau der Einbau eines Durchlasses 

(z.B. Wellstahlprofil, Rahmendurchlass, ggfs. auch mehrfeldrig) vorgeschlagen. 
- Im Hinblick auf die damit verbundene Einengung des Abflussquerschnittes ist ein erhöhter Un-

terhaltungsaufwand zur Beseitigung von Treibgutversatz zu erwarten, daher würde der Kreis-
verband der Wasser- und Bodenverbände dieser Variante nicht zustimmen. 

 
2. Gewässerquerung mit einer Furt 
- Aus alten Flurkarten ist ersichtlich, dass vor Errichtung der jetzigen Brücke eine Furt vorhanden 

war.  
- Da die Gewässerquerung nur für landwirtschaftliche Fahrzeuge notwendig ist, wäre technisch 

der Ersatz der Brücke durch eine neue Furt möglich. Die durch Hochwasser zeitweise einge-
schränkte Nutzbarkeit der Gewässerquerung ist vernachlässigbar, da in diesem Fall auch keine 
landwirtschaftlichen Fahrzeuge auf die Flächen linksseitig (südlich) der Seege fahren müssen. 

- Herr Ebeling weist darauf hin, dass eine neue Furt nicht zu einem nachteiligen Anstau der 
Seege führen darf. Vorbehaltlich der Planung ist anzunehmen, dass die Gewässersohle maxi-
mal um 0,30m angehoben werden kann. 

- Im Hinblick auf die konstruktiven Erfordernisse schätzen die Anwesenden eine Verschiebung 
der Gewässerquerung gegenüber dem jetzigen Bauwerkstandort als machbar ein. 

 
3. Planung und Genehmigung 
- IBR wird der Gemeinde Höhbeck die erforderlichen Planungsleistungen anbieten. 
- Mit der BRV ist der Umfang der landschaftspflegerischen Begleitplanung für das Vorhaben ab-

zustimmen. 
 

4. Kosten und Finanzierung 
- Durch die Gemeinde Höhbeck wird die NBank hinsichtlich einer Änderung des Förderantrages 

für den Ersatzneubau als Furt kontaktiert. 
- Vorbehaltlich einer Absicherung der Finanzierung wird die Durchführung der Baumaßnahme für 

2026 angestrebt. 
 

5. Termine 
- Weitere Termine werden nach Bedarf abgestimmt. 

 
Gegen das Protokoll können Sie innerhalb von 14 Kalendertagen nach Aufstellung und Versendung 
Vorbehalte geltend machen. Der Vorbehalt ist schriftlich beim Ing.-Büro Rauchenberger GmbH, Heinz-
Kollan-Straße 1, 29451 Dannenberg, zu erklären. Wird innerhalb der angegebenen Frist kein Vorbehalt 
erklärt, gilt das Protokoll als anerkannt.  

Aufgestellt Dannenberg, den 08.04.2025      Be 
  INGENIEURBÜRO RAUCHENBERGER GMBH 
  Heinz-Kollan-Str. 1, 29451 Dannenberg 


